
Jahresabschluss und Lagebericht
mit Bestätigungsvermerk
für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025
der
SWE Geothermie GmbH
Erfurt
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Bilanz zum 31. Dezember 2025

S W E  G e o t h e r m i e  G m b H ,  E R F U R T

 AKTIVA 31.12.2025 31.12.2024
€ €

A. UMLAUFVERMÖGEN 386.083,09 516.737,87

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.407,90 0,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, 11,61 0,00

davon gegen Gesellschafter 11,61 € 
(Vorjahr 0,00 €)

2. Sonstige Vermögensgegenstände 1.396,29 0,00

II. Guthaben bei Kreditinstituten 384.675,19 516.737,87

386.083,09 516.737,87
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 PASSIVA 31.12.2025 31.12.2024
€ €

A. EIGENKAPITAL 373.892,68 499.498,73

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

II. Kapitalrücklage 500.000,00 500.000,00

III. Verlustvortrag -25.501,27 0,00

IV. Jahresfehlbetrag -125.606,05 -25.501,27

B. RÜCKSTELLUNGEN 10.900,00 7.600,00

Sonstige Rückstellungen 10.900,00 7.600,00

C. VERBINDLICHKEITEN 1.290,41 9.639,14

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 50,00 50,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, 1.240,41 9.589,14

davon gegenüber Gesellschafter 906,25 €
(Vorjahr 52,50 €)

386.083,09 516.737,87
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

S W E  G e o t h e r m i e  G m b H ,  E R F U R T

2025 2024
€ €

1. Materialaufwand 77.120,00 480,00

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen 53.780,27 25.021,27

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.294,22 0,00

4. Ergebnis nach Steuern -125.606,05 -25.501,27

5. Jahresfehlbetrag -125.606,05 -25.501,27
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Anhang 

für das Geschäftsjahr 2025 

S W E  G e o t h e r m i e  G m b H , E R F U R T 

I. Allgemeine Angaben 

Die SWE Geothermie GmbH (SWE G GmbH) hat ihren Sitz in Erfurt unter der Geschäftsadresse  
Magdeburger Allee 34, 99086 Erfurt und wird im Handelsregister B des Amtsgerichts Jena unter der Re-
gisternummer HRB 522203 geführt.  

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung des Gesellschaftsvertrages gemäß den für große Kapitalgesell-
schaften geltenden Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt worden. Er-
gänzend wurden die Vorschriften des GmbH-Gesetzes berücksichtigt. 

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB ge-
wählt. 

Von der Möglichkeit, Berichtspflichten im Anhang, statt in der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrech-
nung zu erfüllen, wurde Gebrauch gemacht. 

Die SWE G GmbH wird in den Konzernabschluss der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, Erfurt, (SWE GmbH) 
einbezogen. Die Offenlegung des Konzernabschlusses der SWE GmbH erfolgt im Bundesanzeiger. 

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern)  
aufgestellt. 

 
II. Angaben und Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen  

Die Bewertung des Guthabens bei Kreditinstituten erfolgt zum Nominalwert. 

Die Forderungen werden grundsätzlich mit dem Nominalwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert 
angesetzt.  

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nominalwert oder dem niedrigeren 
beizulegenden Wert angesetzt. 

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind mit ihrem nach vernünf-
tiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert. 
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Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.  

 
III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz 

Die flüssigen Mittel der Gesellschaft bestehen aus Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 385 T€. 

Das Stammkapital beträgt 25 T€ per 31. Dezember 2025 und wird in voller Höhe von der SWE  
Stadtwerke Erfurt GmbH, Erfurt, (SWE GmbH) gehalten. 

Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2025 beträgt 374 T€. 

Mit Gesellschafterbeschluss vom 27. Februar 2025 wurde der Jahresfehlbetrag 2024 in Höhe von 26 T€ 
auf neue Rechnung vorgetragen. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen Jahresabschluss- und Prüfungskosten in Höhe von 5 T€ 
sowie Steuerberatungskosten in Höhe von 6 T€. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen in Höhe von 1 T€. 

 
IV. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Der Materialaufwand beläuft sich auf 77 T€ und beinhaltet die Aufwendungen für die technische Be-
triebsführung durch die SWE Energie GmbH. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Aufwendungen für  
Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen in Höhe von 45 T€. 

 
V. Sonstige Angaben 

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestanden zum Stichtag nicht. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 122 T€ bestehen zum 31. Dezember 2025 aus  
abgeschlossenen Dienstleistungsverträgen mit verbundenen Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 
einem Jahr. 

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 beträgt 5 T€, davon 5 T€ für 
Abschlussprüfungsleistungen. 

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2025 Herr Kay Eberhardt, Drei Gleichen. Der Geschäftsführer 
wird für seine Tätigkeit bei der Gesellschaft auf der Grundlage von Verträgen mit der SWE Energie GmbH, 
Erfurt, von dieser vergütet. Die Geschäftsführung erhielt im Jahr 2025 von der Gesellschaft keine unmit-
telbaren Bezüge.  
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Lagebericht 

für das Geschäftsjahr 2025 
S W E  G e o t h e r m i e  G m b H ,  E R F U R T  
 
 

I. Grundlagen des Unternehmens 

Die SWE Geothermie (SWE G GmbH) ist ein Unternehmen der Stadtwerke Erfurt Gruppe (SWE Gruppe).  

Gegenstand des Unternehmens, insbesondere zur Wahrnehmung des öffentlichen Zwecks im Rahmen 
der Daseinsvorsorge, sind alle Tätigkeitsbereiche der Energieversorgung mittels Geothermietechnik zur 
Sicherung der Versorgung der Erfurter Bevölkerung mit Energie, insbesondere Beschaffung, Bezug, Er-
zeugung und Belieferung anderer mit grüner Energie erzeugt aus Geothermie sowie die Entwicklung und 
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Geothermie, Planung und Durchführung von Ge-
othermiebohrungen sowie das Halten und Verwalten eigenen Vermögens. 

 
II. Wirtschaftsbericht 

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 

Bis 2045 möchte Deutschland klimaneutral sein. Die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft ist ein wich-
tiger Baustein dazu. Damit weniger CO₂ in die Atmosphäre gelangt, sollen erneuerbare Energieträger 
klimaschädliche Energieträger wie Öl, Gas oder Kohle ersetzen. Der Wärmesektor macht 56 % des nati-
onalen Energiebedarfs aus, womit die energie- und volkswirtschaftliche Bedeutung des anstehenden 
Transformationsprozesses unterstrichen wird. Besonders die Dekarbonisierung von Gebäuden ist zur 
Abkehr von fossilen Brennstoffen ein entscheidender Faktor. In Haushalten benötigt die Heizung am 
meisten Energie und verursacht beim Betrieb mit emissionsreichen Brennstoffen mit Abstand am meisten 
CO₂. Die Nutzung von Tiefengeothermie zur Erzeugung von Wärme in Fernwärmenetzen kann ein we-
sentlicher Baustein zur Erreichung der klimapolitischen Ziele Deutschlands sein. 
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2. Geschäftsverlauf 

Alle die Tiefengeothermie betreffenden Aktivitäten laufen derzeit über die SWE Energie GmbH  
(SWE E GmbH) und werden sukzessive auf die SWE G GmbH überführt. Mit der SWE E GmbH bestehen 
Verträge für die technische und kaufmännische Betriebsführung. 

Zur Erkundung des Wärmepotenzials ist die Umsetzung einer 1. Teilbohrung geplant. Um diese optimal 
hinsichtlich genauen Standorts und Kosten umzusetzen, wird derzeit eine geophysikalische Erkundung 
der Gesteinsschichten im Untergrund mittels 3D-Seismik durchgeführt.  

Nach der Ausschreibung der 3D-Seismik wurden mit zwei Bietern Vergabegespräche geführt. Beide Bie-
ter haben signalisiert, dass der geplante Durchführungszeitraum mit Abschluss der Messungen bis spä-
testens 31. Juli 2025 nicht zu halten war. Somit wurde entschieden, dass eine Verschiebung und Neu-
ausschreibung der Leistung erforderlich sind. In der 2. Ausschreibung wurde ein weiterer Bieter in die 
Verhandlungen mit einbezogen. Die finale Beauftragung zur Durchführung der geophysikalischen Erkun-
dung der Gesteinsschichten im Untergrund mittels 3D-Seismik ist am 3. November 2025 an die Gesell-
schaft Geofizyka Torun, Polen erfolgt. Die Untersuchung wird seit dem IV. Quartal 2025 bis zum  
II. Quartal 2026 durchgeführt. 

Für die Umsetzung der 3D-Seismik mit dem integrierten Weitwinkelexperiment wurde ein Fördermittelan-
trag an den Projektträger Jülich (PtJ) im Rahmen des 8. Energieforschungsprogramms gestellt. Der An-
trag wurde mit dem Zuwendungsbescheid in 2025 bewilligt. Somit steht der SWE Energie GmbH als 
Antragsteller ein Fördermittelbetrag in Höhe von 2,45 Mio. € zur Verfügung. Der Bewilligungszeitraum 
endet 2028.  

Im I. und II. Quartal wurden die Vorbereitungen zur Fördermittel-Antragstellung im EU Innovation Fund 
(Pilot) mit dem Arbeitstitel „Erfurt Deep Heat“ begonnen. Die Antragstellung zur Förderung umfasst die 
geplante 1. Teilbohrung sowie den ersten kommerziellen Ausbau der Bohrung. Im Erarbeitungsprozess 
wurde festgestellt, dass die realistische Timline nicht mit der nach den Förderbedingungen vorgegebenen 
Projektablauf zusammen passt. Das betrifft unter anderem das Financial Closing in 2029, welches anhand 
von notwendigen Planungs- und Genehmigungszeiträumen sowie erforderlichen Ausschreibungsverfah-
ren nicht einzuhalten ist. Die Antragstellung wurde deshalb abgebrochen. Es besteht die Möglichkeit, zu 
einem späteren Zeitpunkt das Antragsverfahren wieder aufzunehmen. 

Im Rahmen der weiteren Planung der Gesamtfinanzierung des Projektes wurden mehrere Gespräche mit 
Vertretern der Thüringer Landtagsfraktionen und der Thüringer Aufbaubank geführt. Schwerpunktthemen 
waren hier neben der Projekt-Timeline, mögliche Landesbürgschaften und Absicherungsmodelle für das 
eingesetzte Kapital sowie etwaige flankierende Förderprogramme.  

Zur Gewinnung von Unterstützung aus der Politik für das Projekt Tiefengeothermie wurden mit verschie-
denen politischen Entscheidungsträgern Termine durchgeführt. Insbesondere fand am 6. Januar 2026 
ein Treffen mit dem Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit,  
Herrn Carsten Schneider statt.  
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3. Lage des Unternehmens 

Ertragslage 

In der SWE G GmbH wurden 2025 keine Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge erwirtschaf-
tet. 

Der Materialaufwand beläuft sich auf 77 T€ und beinhaltet die Aufwendungen für die technische Betriebs-
führung durch die SWE Energie GmbH. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 54 T€ und beinhalten maßgeblich Aufwen-
dungen mit verbundenen Unternehmen, in Höhe von 45 T€. 

Im Geschäftsjahr 2025 beträgt das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) - 126 T€, das (EBITDA) - 131 T€. 

Der Jahresfehlbetrag beträgt – 126 T€ und begründet sich durch Anlaufverluste. Die technische Betriebs-
führung wurde im Jahr 2025 erstmalig abgerechnet.  

Finanz- und Vermögenslage 

Das Unternehmen ist in das Zentrale Finanzmanagement der SWE Gruppe eingebunden. Der Finanzmit-
telfonds der SWE G GmbH zum 31. Dezember 2025 betrug 385 T€. Dadurch war zu jedem Zeitpunkt die 
Liquidität des Unternehmens gesichert. Die Gesellschaft ist im Berichtsjahr allen finanziellen Verpflich-
tungen nachgekommen.  

Im Berichtsjahr erfolgte keine Darlehensaufnahme von Kreditinstituten. Es waren Zinserträge aus Kapi-
talanlagen i. H. v. 5 T€ zu verzeichnen. 

Die Veränderung des Finanzmittelfonds stellt sich wie folgt dar: 

 
 2025 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -137 T€ 
Cashflow aus Investitionstätigkeit 5 T€ 
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0 T€ 
Veränderung Finanzmittelfonds - 132 T€ 

 
Aus dem operativen Geschäft ergab sich für die SWE G GmbH ein Cashflow in Höhe von - 137 T€. Der 
Cashflow aus Investitionstätigkeit beträgt 5 T€. 

Die Vermögenslage ist durch das Guthaben bei Kreditinstituten innerhalb des Umlaufvermögens geprägt. 
Im Anlagevermögen ist kein Bestand ausgewiesen. 
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Die Kapitalstruktur der SWE Geothermie GmbH ist durch das gezeichnete Kapital und die im Vorjahr 
getätigte Einzahlung in die Kapitalrücklage bestimmt, die zusammen den EK-Anteil der Bilanzsumme 
ausmacht. Die Bilanzsumme beträgt 386 T€, an der das Eigenkapital einen Anteil von 374 T€ hat. Das 
Fremdkapital in Höhe von 12 T€ besteht aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbun-
denen Unternehmen. 

 
4. Gesamtaussage 

Im Geschäftsjahr 2025 wurden im Wesentlichen Tätigkeiten zur Vorbereitung der 3D-Seismik und der  
1. Teilbohrung ausgeführt. Insgesamt bewertet die Geschäftsführung das Geschäftsjahr positiv. Die po-
sitive Entwicklung kennzeichnet sich geringere Verluste und die weitere Fortentwicklung der Projektstruk-
turen.  

 
III.  Prognose-, Chancen- und Risikobericht 

Prognosebericht 

Schwerpunkt des Unternehmens sind Tätigkeiten zur Durchführung und Auswertung der 3D-Seismik so-
wie die weitere Vorbereitung der 1. Teilbohrung der Tiefengeothermie in Zusammenarbeit mit der  
SWE E GmbH. 

Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein EBT in Höhe von - 252 T€ erwartet. Des Weiteren beträgt das ge-
plante Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) voraussichtlich - 259 T€.  

 
Risikobericht 

In 2025 wurde die Einbindung der SWE G GmbH in das Risikomanagementsystem der SWE Gruppe 
vorbereitet. Die Eingliederung soll in 2026 erfolgen.  

Im Bereich der Tiefengeothermie und deren Erschließung gibt es einige Risiken mit unterschiedlicher 
Ausprägung, dazu gehören politische Risiken, Risiken konkurrierender Nutzung, rechtliche Risiken, Pla-
nungsrisiken, Akzeptanzrisiken, Umweltrisiken, technische Risiken, Bohrrisiken sowie Fündigkeitsrisiken. 

Das Hauptrisiko in der Tiefengeothermie ist das sogenannte Fündigkeitsrisiko. Es bezeichnet hier das 
Risiko, bei der Erschließung eines geothermischen Reservoirs eine zu geringe Lagerstättentemperatur 
anzutreffen. Die Fündigkeit wird meist zu Beginn eines Projektes definiert. Wenn die Bohrung die Fündig-
keit nicht erreicht, muss ggf. die Bohrung weitergeführt werden, was eine Steigerung der Bohrkosten zur 
Folge hat.  

Ein weiteres wesentliches Risiko sind die Bohrrisiken, welche sich vor allem durch Bohrzeitverlängerung, 
Spülungsverluste oder im Bohrloch verlorene Werkzeuge äußern können. Technische Risiken können im 
Worst Case mit der Aufgabe des Bohrlochs und dem Verlust des bis dahin eingesetzten Kapitals enden. 
Fündigkeitsrisiken und bohrtechnische Risiken lassen sich zum Teil versichern.  
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BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • München • Zweigniederlassung Erfurt 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die SWE Geothermie GmbH, Erfurt 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der SWE Geothermie GmbH, Erfurt, – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der SWE Geothermie GmbH für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 und 

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.   

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 
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BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • München • Zweigniederlassung Erfurt 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen 
der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder 
Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • München • Zweigniederlassung Erfurt 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt 
wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung 
nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

· erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser 
Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

· beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 
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· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 
Erfurt, 2. Februar 2026 
 
BBH AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
 
Christoph Eisner  Bianca Engel 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 
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